
Es wird folgender neuer § 5 Abs. 1 lit. u) FAO eingeführt:  

Internationales Wirtschaftsrecht: 50 Fälle aus den in § 14n genannten Bereichen, davon mindestens 

5 rechtsförmliche Verfahren vor deutschen oder ausländischen (einschließlich EU) Gerichten und 

Behörden. Die Fällen müssen sich auf mindestens 3 verschiedene Bereiche des § 14n beziehen, dabei 

mindestens 15 Fälle aus den Bereichen des § 14n Nr. 3, 4 oder 5.  

 

Es wird folgender neuer § 14n FAO eingeführt:  

§ 14n Nachzuweisende besondere Kenntnisse im internationalen Wirtschaftsrecht 

Für das Fachgebiet internationales Wirtschaftsrecht sind besondere Kenntnisse nachzuweisen in den 

Bereichen:  

1. Kollisionsrecht (IPR) der vertraglichen und außervertraglichen Schuldverhältnisse,  

2. Internationales Zivilprozess- und Schiedsverfahrensrecht,  

3. International vereinheitlichtes Handelsrecht, 

4. International vereinheitlichtes Gesellschaftsrecht,  

5. Europäisches Beihilfen- und Wettbewerbsrecht,  

6. Grundzüge der Regelungen zur Korruptions-, Betrugs- und Geldwäschebekämpfung im inter-

nationalen Rechtsverkehr,  

7. Grundzüge im internationalen Steuerrecht,  

8. Grundzüge der Rechtsvergleichung.  


